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Zahnarzt wirbt mit 
ungültigem TÜV-Siegel

Hannoveraner Dentalmediziner steht vor Gericht.

 (zwp-online.info) – Ein Zahnarzt 
warb auf seiner Website mit einem 
TÜV-Siegel, dessen Kriterien er nicht 
gerecht wurde. Bereits im letzten 
Jahr wurde der nun angeklagte Den-
talmediziner darauf hingewiesen, 
das TÜV-Siegel, zu dessen Benut-
zung er nicht berechtigt war, von 
seiner Website zu entfernen. Dieser 
Aufforderung kam er jedoch nicht 
nach, weshalb der TÜV nun klagte. 

Sollte der Mediziner für schuldig 
befunden werden, drohen ihm bis 
20.000 Euro Strafe. Es ist nicht das 
erste Mal, dass der Hannoveraner 
Zahnarzt in den Gerichtsaal gela-
den wurde. Er saß bereits mehr-
mals wegen gefälschter Abrech-
nungen, einem gekauften Dok-
tortitel und sogar gefährlicher 
Körperverletzung auf der Anklage-
bank. 
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Hersteller kommen Beobachtungsvorgabe nach
Medizinprodukte deutscher Hersteller werden laut Befragung regelmäßig überwacht.

 (Universität Witten/Herdecke) – Me-
dizintechnik-Hersteller sind gesetz-
lich verpfl ichtet, die Sicherheit ihrer 
Produkte auch nach der Marktein-
führung weiter systematisch zu beob-
achten. Wie die Branche dieser Ver-
pfl ichtung tatsächlich nachkommt, 
war bisher jedoch weitgehend unbe-
kannt. Prof. Dr. Sabine Bohnet-Joschko 
und Dr. Claus Zippel von der Univer-
sität Witten/Herdecke haben nun 
erstmals Daten zur Nutzung von 
entsprechenden Beobachtungsinstru-
menten durch in Deutschland tätige 

Medizinprodukte-Unternehmen ver-
öffentlicht. Verbesserungspotenziale 
sehen sie bei der Nutzung von pro-
duktspezifi schen Daten aus der kli-
nischen Versorgungspraxis.

Besonders häufi g werden sicher-
heitsrelevante Produktinformationen 
durch unternehmensinterne Wissens-
quellen sowie Literaturscreening, 
Beobachtungs- und Meldesysteme, 
Kundenkontakt und Marktanalysen 
gewonnen. Luft nach oben gibt es 
dagegen bei der Nutzung von Daten, 

die über den Einsatz der Produkte in 
der Patientenversorgung gewonnen 
werden, etwa mittels klinischer Me-
dizinprodukte-Studien oder Register. 
Ein weiteres Ergebnis der Wittener 
Wissenschaftler: Je höher die Risiko-
klasse der hergestellten Produkte, 
desto intensiver setzen die Hersteller 
im Schnitt die Instrumente zur 
Marktbeobachtung ein. Ermittelt 
wurden die Ergebnisse durch eine 
bundesweite Befragung von Quali-
tätsmanagement-Experten aus der 
Medizintechnik. 

Gesundheitsschutz ist 
überragendes Rechtsgut  

Festlegung der gesundheitspolitischen Details obliegt EU-Mitgliedstaaten.

 (BZÄK) – Der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 
21. September 2017 in der Rechts-
sache C-125/26 unterstrichen, dass 
der Schutz der Gesundheit und des 
menschlichen Lebens höchsten Rang 
im EU-Recht haben. Gleichzeitig stellte 
das Gericht klar, dass es alleine Sache 
der Mitgliedstaaten ist, festzulegen, 
auf welchem Niveau sie den Schutz 
der Gesundheit der Bevölkerung ge-
währleisten wollen und wie dieses 
Schutzniveau erreicht werden soll.

Ausgangspunkt war ein maltesi-
sches Gerichtsverfahren, bei dem 
die Kläger auf Anerkennung einer 
im Ausland erworbenen Berufsqua-
lifi kation als klinischer Zahntechni-
ker in Malta geklagt hatten. Ferner 
wollten die Kläger erreichen, dass 
der Beruf des klinischen Zahntech-
nikers, der auf der Mittelmeerinsel 
bislang nicht anerkannt ist, auch in 
Malta zugelassen wird und sie Pa-
tienten selbstständig behandeln dür-
fen. Dabei beriefen sich die Kläger 

auf Vorgaben des Europarechts, ins-
besondere die Grundfreiheiten der 
EU-Verträge und die 2005 verab-
schiedete Berufsanerkennungsricht-
linie. Die maltesischen Behörden 
hatten diese Anträge unter Hinweis 
auf den Schutz der Gesundheit und 
die Verantwortlichkeit der EU-Mit-
gliedstaaten für die Organisation ih-
rer Gesundheitssysteme abgelehnt, 
worauf das maltesische Gericht die 
Fragen dem EuGH zur Vorabent-
scheidung vorlegte. 

Fachkräftemangel droht
Forscher prognostizieren 3,3 Millionen fehlende Arbeitskräfte bis 2040.

 (dpa) – Es ist eine düstere Pro-
gnose, die Experten abgeben: Die 
einen sind zu alt für einen Job, den 
anderen fehlt das Fachwissen. Ohne 
schnelles Umsteuern droht der deut-
schen Wirtschaft nach Einschätzung 
von Arbeitsmarkt- und Bevölkerungs-
forschern langfristig eine große 
Fachkräftelücke. Allein bis 2030 
könnte sich die Zahl der fehlenden 
Facharbeiter, Techniker, Forscher 
und medizinischen Fachkräfte auf 
bis zu 3,0 Millionen belaufen und 
bis 2040 gar auf 3,3 Millionen, geht 
aus einer Studie des Basler For-
schungsinstituts Prognos hervor. 

Als Hauptgrund für den drohenden 
Mangel führt Prognos die zuneh-
mende Überalterung der deutschen 
Gesellschaft an: „Im Zuge des demo-

grafi schen Wandels wird sich die 
Lage auf dem Arbeitsmarkt in den 
nächsten 10 bis 20 Jahren erheblich 
verschärfen“, betont Studienautor 
Oliver Ehrentraut. Auch wenn man 
inzwischen nicht mehr mit einem so 
starken Schrumpfen der Bevölke-
rung rechne, die Zahl der Menschen 
im arbeitsfähigen Alter werde den-
noch weiter kräftig sinken – um gut 
10 Prozent bis zum Jahr 2040. Hinzu 
komme, dass mit dem wachsenden 
internationalen Wettbewerb, ande-
rem Konsumverhalten und der Digi-
talisierung in fast allen Wirtschafts-
bereiche manche Berufe nach und 
nach an Bedeutung verlieren wür-
den. Umgekehrt werde es an Men-
schen mit dem künftig dringend 
gefragten Fachwissen fehlen, so 
die Prognos-Wissenschaftler. 
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ZFA-Azubis sind unzufrieden
Ausbildungsreport 2017: Das nervt ZFAs am meisten.

 (zwp-online.info) – Kürzlich veröf-
fentlichte der Deutsche Gewerk-
schaftsbund seinen Ausbildungs-
report 2017. Wie bereits in den letzten 
Jahren belegt der Ausbildungsberuf 
zur Zahnmedizinischen Fachange-
stellten einen der letzten Plätze.

Im 12. Ausbildungsreport des DGB 
wurden Auszubildende aus 25 ver-
schiedenen Berufsgruppen befragt, 
insgesamt 12.191 Personen. Im Gesamt-
ranking ist die Ausbildung zur Zahn-
medizinischen Fachangestellten in der 
Gruppe mit den schlechtesten Be-
wertungen angesiedelt, was am Ende 
Platz 22 entspricht. Nur Friseurinnen, 
Hotelfachfrauen und Fachverkäufe-
rinnen im Lebensmittelhandwerk sind 
noch unzufriedener mit ihrer Ausbil-
dung. Viele Auszubildende bemängeln, 
dass in den Berufsschulen nicht aus-
reichend mit aktuellen Unterrichts-
materialien oder moderner Technik 

gearbeitet wird, zudem sind die Lehr-
methoden veraltet. Ein weiterer Fak-
tor, der für Unzufriedenheit bei der 
Qualität der Berufsschulen und somit 
für Minuspunkte sorgt, ist die man-
gelnde Absprache zwischen Schule 
und Betrieb. In nur wenigen Fällen 

kommt das in der Theorie Gelernte da-
nach in der Praxis zur Anwendung, so-
dass ein direkter Zusammenhang von 
den Auszubildenden nicht hergestellt 
werden kann. Zudem muss über die 
Hälfte der Befragten ihr Berichtsheft 
außerhalb der Arbeitszeit führen. 

Zahnarzt haftet nicht für Tinnitus
Wurzelbehandlung nicht als Grund für Ohrgeräusche erwiesen.

 (DAV MedR Nr. 2/2017 v. 23.05.2017) 
– Das OLG Köln hat entschieden, dass 
die bloße Behauptung eines Patienten, 
eine Wurzelbehandlung habe mehrere 
Monate später zu einem Tinnitus ge-
führt und dies müsse auf einem Be-
handlungsfehler beruhen, nicht zur 
Haftung des Zahnarztes führt.

Der beklagte Zahnarzt führte bei 
dem Kläger eine Wurzelbehandlung 
durch. Circa zweieinhalb Monate 
später trat eine Schwellung im Be-
reich dieses Zahnes auf. Der Kläger 
begab sich kurz darauf in eine 
HNO-Praxis und berichtete, er habe 
ein Summen in beiden Ohren. Es 

wurde schließlich die Diagnose ei-
nes Tinnitus und einer beidseitigen 
Innenohrschwerhörigkeit gestellt. 
Nachdem der Kläger mit einer Klage 
gegen die HNO-Ärztin wegen ver-
meintlich fehlerhafter Behandlung 
gescheitert war, behauptet er in 
diesem Verfahren, die durch den 
Beklagten vorgenommene Wurzel-
behandlung sei ursächlich für den 
Tinnitus gewesen. Darüber hinaus 
habe der Beklagte eine Behandlung 
des Tinnitus grob fehlerhaft unter-
lassen.

Das Landgericht hatte die Klage 
abgewiesen. Nach Auffassung des 
Oberlandesgerichts sind im Arzt-
haftungsprozess an die Substan-
tiierungspfl icht des klagenden Pa-
tienten nur maßvolle und ver-
ständige Anforderungen zu stellen, 
weil von ihm eine genaue Kenntnis 
der medizinischen Vorgänge regel-
mäßig nicht erwartet und gefordert 
werden können. Allerdings müsse 
er die Behandlung in groben Zügen 
darstellen und angeben können, 
was der Behandlungsfehler sei. 

Zahnarzt siegt vor Gericht
Gute Praxisdokumentation beweist Vergütungsansprüche.

 (zwp-online.info) – Ein 49-jähriger 
Patient hatte die Rechnung über pri-
vate Zusatzleistungen eines Bad 
Iburger Zahnarztes nicht beglichen. 
Neben dem bereits verlorenen Zivil-
prozess war er vom Amtsgericht 
Bad Iburg wegen Betrugs angeklagt 
und verurteilt worden. Das Land-
gericht Osnabrück wies nun die 
Berufung gegen letzteres Urteil zu-
rück. Der Beschuldigte hatte im 

Januar 2014 mit starken Zahn-
schmerzen die Praxis des Bad Ibur-
ger Zahnarztes aufgesucht. Im Rah-
men der Behandlungen nahm er 
Zusatzleistungen in Höhe von 
325,98 Euro in Anspruch, die er aber 
nicht bezahlen konnte. Vorm Land-
gericht sagte er nun aus, dass 
er keinen Kostenplan unterschrieben 
habe, sondern lediglich einen Heilplan, 
der ihm im Rahmen von Terminab-

sprachen beim Verlassen der Praxis 
vorgelegt worden sei. Diese Argumen-
tation konnte die Staatsanwaltschaft 
mit eben jenem unterschriebenen 
Kostenplan, der auf den 10. März 2014 
datiert war, widerlegen. Der Ange-
klagte hatte bis dahin zwei Termine 
verpasst und war schließlich an je-
nem Tag in einer anderen Praxis des 
Zahnarztes zur eigentlichen Wurzel-
behandlung vorstellig geworden.

Der Zahnarzt gab an, dass auch 
zu diesem Termin eine ordnungs-
gemäße Besprechung und Aufklä-
rung erfolgt war. Als Beweis legte 
er Auszüge aus seiner Praxisdoku-
mentation vor, die die angestellte 
Zahnärztin der anderen Praxis an-
gefertigt hatte und in der sowohl 
Behandlungsfortschritte und -ver-
fahren vermerkt waren als auch 
das Aufklärungsgespräch. 

Regelwerk für Twitter und Co
Jede zweite Firma hat Richtlinien für soziale Netzwerke.

 (dpa) – In fast jedem zweiten Un-
ternehmen gibt es inzwischen Re-
geln zum Verhalten in sozialen 
Netzwerken. Das geht aus einer re-
präsentativen Umfrage von Bitkom 
Research hervor. 46 Prozent der 
Firmen haben demnach sogenannte 
Social-Media-Richtlinien. Mehr als 
ein Drittel der Unternehmen (37 Pro-
zent) macht seinen Mitarbeitern aber 

nur Vorschriften zum berufl ichen 
Umgang mit Facebook und anderen 
Plattformen. Regeln zur privaten 
Nutzung gibt es bei einem knappen 
Fünftel der Arbeitgeber (18 Prozent). 
Für die Studie im Auftrag des 
IT- Verbands Bitkom wurden 639 Ge-
schäftsführer und Vorstände von 
Unternehmen mit mehr als 20 Mit-
arbeitern befragt. 
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Partnerfactoring unzulässig
Landgericht Hamburg sorgt für Klarheit.

 (dzr.de) – Das Landgericht Ham-
burg hat in einem Urteil für mehr 
Klarheit bei Zahnarztpraxen, Dental-
laboren und Abrechnungsdienstleis-
tern bzgl. Partnerabrechnungsmodel-
len gesorgt. Das Landgericht Hamburg 
sieht das Partnerfactoring als unzu-
lässig an. Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig, die schriftliche Urteils-
begründung wird in Kürze vorliegen.

Anlässlich des am 4. Juni 2016 in 
Kraft getretenen „Gesetz zur Be-
kämpfung von Korruption im Ge-
sundheitswesen“ kamen langjährig 
eingeübte Formen der Kooperation 
und Incentivierung erneut auf den 

Prüfstand. Davon war 
auch das Modell des 
Partnerfactorings im Den-
talbereich betroffen, bei 
dem die für das Fac-
toring der Honorarforde-
rungen des Zahnarztes 
entstehenden Gebühren 
partnerschaftlich zwischen 
Zahnarzt und Fremdla-
bor geteilt werden sol-
len. Das vom Deutschen 
Zahnärztlichen Rechenzen-
trum GmbH (DZR) ange-
strengte Verfahren und 
das in diesem Zusammen-
hang nun ergangene Ur-

teil sorgt jetzt für mehr 
Klarheit im Tagesge-
schäft der Zahnarztpra-
xen, Dentallabore und 
Abrechnungsdienstleis-
ter in Deutschland. „Die 
Entscheidung des Land-
gerichts Hamburg bestä-
tigt die Aussagen der im 
letzten Jahr erstellt en 
Rechtsgutachten, die zur 
Einstellung unseres Part-
nerfactorings geführt ha-
ben“, so der bei DZR für 
Recht zuständige Ge-
schäftsführer Konrad Bom-
mas. © create jobs 51/shutterstock.com
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Herr Isbaner, im Rahmen der 
diesjährigen IDS hat die OEMUS 
  MEDIA  AG ein neues Fortbildungs-
konzept vorgestellt, bei dem Live- 
Übertragungen in unterschied-
licher Form eine zentrale Rolle spie-
len. Sind damit künftig gravierende 
Veränderungen in der zahnärzt-
lichen Fortbildung zu erwarten?
Ich würde ganz klar ja sagen, mittel-
fristig auf jeden Fall. Das hat einer-
seits mit den erweiterten Anforderun-
gen in Bezug auf die zu vermittelnden 
Inhalte zu tun, z. B. digitaler Workfl ow, 
komplexe Behandlungskonzepte etc., 
andererseits eröffnen neue Informa-
tionstechnologien auch völlig neue 
Möglichkeiten für qualitativ hoch-
wertige, den veränderten Fortbil-
dungsbedürfnissen der Zahnärzte-
schaft Rechnung tragende Angebote. 
Neben der fachlichen Qualität wird 
immer mehr die Effi zienz zu einem 
entscheidenden Faktor, dies sowohl 
für den Anbieter als auch für den Kon-

sumenten von 
Fortbildungs-
angeboten . 
Als Beispiel 
kann man 
hier die sich 
immer größe-
rer Beliebtheit 

erfreuenden Webinare 
heranziehen. Wir nut-
zen hier für unsere An-
gebote die Kooperation 
mit dem Dental Tribune 
Study Club als weltwei-

tem Anbieter. In der Regel können 
wir pro Webinar in Abhängigkeit 
vom Thema 200 Teilnehmer und 
mehr begrüßen. Das sind Größenord-
nungen wie bei einem mittleren Kon-
gress, ohne dass jemand das Haus 
verlassen muss – weder der Referent 
noch die Teilnehmer. Aber es entste-
hen de facto auch neue Formen der 
Fortbildung. Kunden haben mir er-
zählt, dass sich Zahnärzte treffen, um 
z. B. gemeinsam Webinare anzu-
schauen, und dann mit dem Referen-
ten online diskutieren. Unsere neuen 
Streaming-Angebote dürften dafür in 
besonderer Weise geeignet sein.

Was wird ihr neues System da-
rüber hinaus bieten oder leisten?
Hier geht es nicht schlichtweg um 
eine neue Organisationsform der 
internetbasierten Fortbildung, son-
dern um neue technische und orga-
nisatorische Wege, sowohl die Fort-
bildung via Internet interessanter zu 
machen und gleichzeitig mittels Be-
wegtbildcontent traditionellen Prä-
senzveranstaltungen neue Möglich-
keiten zu geben. Schon seit einigen 
Jahren gewinnt diese Art der den-
talen Information und Kommunika-
tion immer mehr an Bedeutung. 
Komplexe Sachverhalte lassen sich 
so anschaulich, effi zient und bei Be-
darf just in time vermitteln. Gleich-
zeitig ermöglicht die Nutzung reich-
weitenstarker Onlineplattformen, z. B. 
ZWP online, Dental Tribune online, 
sowie der sozialen Netzwerke You-
Tube und Facebook, neue, in diesem 
Ausmaß für die Branche bisher 
kaum verfügbare Verbreitungsmöglich-
keiten (Reichweiten). Mit dem neuen 
Multi-Channel-Streaming (MCS), der 
Schaffung von Competence Centern 
in Deutschland und der Schweiz 
 sowie der Etablierung spezieller Ver-
marktungskanäle eröffnen wir neue 
Wege zur Produktion und Verbrei-
tung von modernem Bewegtbild-

content bis hin zum kostengünsti-
gen Streaming unterschiedlichster 
Formate, wie z. B. Live-Operationen 
oder auch ganze Kongresse. Tech-
nisch-organisatorische Grundlage 
für das Gesamtkonzept und für 
die Produktion des Bewegtbildcon-
tents bilden die eben erwähnten 
Competence Center, die über die 
notwendigen technischen und räum-
lichen Voraussetzungen für Live- 
Übertragungen (OP, Kamerasys-
teme, Upload-Leitungen etc.) und 
das nötige fachliche Know-how im 
Hinblick auf Operateure und OP-
Teams verfügen. Gestartet wurde 
im Juni dieses Jahres mit dem Com-
petence Center Kreuzlingen in der 
Schweiz. Perspektivisch wird es 
diese Competence Center neben 
der Implantologie auch für andere 
Fachgebiete der Zahnmedizin wie 
Endodontie, Parodontologie oder 
auch Ästhetische Zahnheilkunde 
geben.

Sie haben bereits mehrfach das 
Multi-Channel-Streaming erwähnt. 
Was ist hier bzw. für die dentale 
Fortbildung neu?
Das Streaming von Bewegtbildern 
ist natürlich nicht neu. Viele ken-
nen es aus der privaten Nutzung, 
und hier sind die bisherigen quali-
tativen Voraussetzungen auch aus-
reichend. Das neue Multi-Channel- 
Streaming ermöglicht die gleich - 
zeitige Übertragung von vier Bil-
dern in HD-Qualität und verfügt in 
unserer Version auch über eine 
Chatfunktion sowie die Möglich-
keit, im Rahmen der CME an einem 
Multiple-Choice-Test zur Erlangung 
von Fortbildungspunkten teilzu-
nehmen. Betrieben wird das Sys-
tem über ZWP online. Ein Adminis-
trator führt vor Ort Regie. Die 
technischen Möglichkeiten sind so, 
dass z. B. neben der Übertragung 
von Live-Operationen ins Netz 
auch eine kostengünstige Übertra-
gung beispielsweise in Tagungs-
säle möglich ist.

Vielen Dank für das Gespräch und 
viel Erfolg.

INTERVIEW  Anlässlich der Internationalen Dental-Schau (IDS) in Köln stellte die OEMUS MEDIA AG ihr neues, auf der Basis von 
Multi-Channel-Streaming entwickeltes Fortbildungskonzept für die Implantologie und andere Fachgebiete der Zahnmedizin vor. 
Aus sogenannten Competence Centern werden künftig im Rahmen der ZWP online CME regelmäßig Live-Operationen angebo-
ten. DENTALZEITUNG today sprach mit Jürgen Isbaner, Mitglied des Vorstandes der OEMUS MEDIA AG, über das neue Projekt.

Neue Dimensionen in der Fortbildung 
durch Multi-Channel-Streaming

ZWP online CME: Live-OP jetzt auch aus Konstanz
Unter der Themenstellung „Minimal-
invasive Implantologie State of the Art 
– Behandlungskonzepte von Struktur-
erhalt bis Sofortimplantation“ fand am 
22. und 23. September 2017 unter der 
wissenschaftlichen Leitung von Prof. 
Dr. Dr. Frank Palm zum 12. Mal das 
EUROSYMPOSIUM/Süddeutsche Im-
plantologietage statt. Ein Highlight 
waren neben dem hochkarätigen 
wissenschaftlichen Vortragsprogramm 
wieder die Live-Operationen aus der 
Praxis Palm & Roser, die in HD-Quali-
tät sowohl in den Tagungssaal als auch 
ins Internet übertragen wurden. Für 

die Kongressteilnehmer, aber auch für 
die Zuschauer im Netz, bot sich über 
die Beantwortung der Fragen eines 
Multiple-Choice-Tests die Möglichkeit, 
zusätzlich Fortbildungspunkte zu er-
werben.

Noch vor Beginn des Kongresses am 
Freitag lief auf ZWP online CME sowie 
auf Facebook und YouTube die Übertra-
gung einer Live-OP mit Dr. Karl Ulrich 
Volz aus dem Competence Center Kreuz-
lingen/Schweiz. Die Videos der Live- 
Operationen sind über das CME-Archiv 
abrufbar.

BEREICHE ZWP ONLINE CME
Seit 2015 profi tieren Zahnärzte auf ZWP online von einem Weiterbildungstool, 
bei dem online bequem Fortbildungspunkte gesammelt werden können. Die 
ZWP online CME – Continuing Medical Education – entspricht den Vorgaben 
des GKV-Modernisierungsgesetzes (2006) sowie den entsprechenden Empfeh-
lungen und Leitsätzen der KZBV, der Bundeszahnärztekammer sowie der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

Fachbeitrag
Renommierte Autoren aus Wissenschaft und Praxis veröffentlichen über 
die Printmedien der OEMUS MEDIA AG, wie z. B. das Implantologie Jour-
nal oder das Prophylaxe Journal, regelmäßig CME-Fachbeiträge. 

Die neue Art der dentalen Fortbildung.

entscheidenden Faktor, dies sowohl 
für den Anbieter als auch für den Kon-

sumenten von 
Fortbildungs-
angeboten . 
Als Beispiel 
kann man 
hier die sich 
immer größe-
rer Beliebtheit 

Webinar
Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen der Zahnmedizin 
stellen in Form von Videovorträgen aktuellste Ergebnisse ihrer Arbeit, 
Fälle und Behandlungskonzepte vor. Neben dem Videobild des Vortra-
genden ist großformatig auch die entsprechende Power Point zu sehen. 
Über eine Chatfunktion können die Teilnehmer dem Referenten schrift-
lich Fragen zukommen lassen. 

Live-OP/Behandlung
Technisch-organisatorische Grundlage zu Produktion und Verbreitung von 
Live-Operationen/Behandlungen über Multi-Channel-Streaming (MCS) bil-
den Competence Center (renommierte Kliniken), die sowohl über die not-
wendigen technischen und räumlichen Voraussetzungen als auch über das 
nötige Fach-Know-how im Hinblick auf Operateure und OP-Teams verfügen. 
Sie liefern innerhalb der ZWP online CME ein regelmäßiges und thematisch 
breit gefächertes Angebot an Live-Operationen bzw. Behandlungen. 

www.zwp-online.info/cme-fortbildung
Die Mitgliedschaft in der ZWP online Community ist kostenfrei. Die Mitglie-
der werden durch regelmäßige Newsletter über das ZWP online CME-Ange-
bot und spezielle Fortbildungshighlights informiert. Die Fortbildungspunkte 
werden bequem online erworben und automatisch bestätigt. 

Vorteile der Mitgliedschaft:
·  Sie partizipieren an einem regelmäßigen, 
qualitativ hochwertigen Online-Fortbildungsangebot

·  Sie erwerben Ihre Fortbildungspunkte über 
Multiple-Choice-Testsbequem von zu Hause aus 

·  Sie erhalten regelmäßig die aktuellsten 
CME-Informationen per Newsletter

·  Sie haben über das ZWP online CME-Archiv Zugriff auf 
ein thematisch breit gefächertes Angebot an 
CME-Artikeln, -Webinaren und -Live-Operationen/Behandlungen

·   Exklusiver Live-Chat mit den Referenten/Operateuren 
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TE2 CME-FACHBEITRAG
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TE1 CME-WEBINAR
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TE1 CME-LIVE-OP

ZWP ONLINE CME

 Termin:
»  am 26. Oktober, 14 Uhr, unter:
  www.zwp-online.info/
  cme-fortbildung/livestream

 Unterstützt von: Unterstützt von:

Live-OPim Livestream
 26. Oktober 2017 14 Uhr
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✚  Anwendbar für alle Ätz-Techniken

✚  Anwendbar für alle prothetischen Materialien

✚  Kompatibel mit allen Kunststoffmaterialien 

(ohne zusätzlichen Aktivator)

✚  Keine Einwirkzeit erforderlich

✚  Keine Lichthärtung erforderlich

✚  Stabil gegen Dehydration für zuverlässige 

Haftung auch auf (Glas-)Keramiken

✚  Auch als Primer für Reparaturen geeignet

Leichte Anwendung
Keine Einwirkzeit & Lichthärtung erforderlich

Prothese – Indirekte Restauration

Komposit – Direkte Restauration

1. Applizieren

1. Applizieren

2. Lufttrocknenin nur 
2 Schritten 
anwendbar

2. Lufttrocknen

Universell einsetzbar und vollständig kompatibel ohne Kompromisse!

Eigenschaften

ANZEIGE

So viele Erwerbstätige wie noch nie
Im Frühjahr hatten so viele Menschen einen Job wie noch nie zuvor.

 (dpa) – Die Arbeit in Deutschland 
wird von immer mehr Menschen er-
ledigt. Im zweiten Quartal dieses 
Jahres gingen mit 44,2 Millionen so 
viele Menschen einer Erwerbstätig-
keit nach wie noch nie zuvor, berich-
tete das Statistische Bundes-
amt am 17.08.2017 in Wies-
baden. Im Vergleich zum 
bereits hervorragenden Start-
quartal stieg die Zahl 
noch einmal um 
475.000 und damit 
weit stärker, als es 
in den vergangenen 
Jahren zum Früh-
jahr saisonal üblich 
war. Das Vorjahresquar-
tal wurde sogar um 
664.000 Personen über-
troffen, sodass die 
Wachstumsquote erneut 
bei 1,5 % lag.

Der Anstieg ist allein auf 
mehr Arbeitnehmer zu-
rückzuführen (+ 1,8 % 
zum Vorjahresquartal), 
während die Zahl der 
Selbstständigen und ih-

rer helfenden Familienmitglieder um 
0,6 % auf 4,3 Millionen zurückging.

Mehr Leute wurden insbesondere 
im Dienstleistungsbereich eingestellt. 
Hier wuchs in der Jahresfrist die 
Beschäftigtenzahl vor allem bei 
öffentlichen 

Dienstleistern, Erziehung und Ge-
sundheit (+ 2,5 %) und bei den Unter-
nehmensdienstleistern (+ 2,6 %). Auch 
Industrie (+ 0,7 %) und Bau (+ 1,8 %) leg-
ten zu, während sich bei Banken und 
Versicherungen der Abwärtstrend 

(– 1,3 %) fortsetzte. 

Implantat ohne 
Knochenaufbau gesetzt

Zahnarzt muss 40.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

 (zwp-online.info) – Wie krone.at 
berichtete, muss ein Zahnarzt, der 
seiner Patientin im Jahr 2000 ein 
Implantat setzte, an diese ein Schmer-
zensgeld in Höhe 40.000 Euro leisten. 
Weil der Behandler offensichtlich 
das Knochenangebot außer Acht ließ, 
sah das Gericht darin einen schweren 
Behandlungsfehler.

Ein ausreichendes Knochenangebot 
ist Grundvoraussetzung für das 
Setzen eines Implantates. Dieser 
Aspekt blieb offensichtlich unbe-

achtet. Laut krone.at erfolgte die 
Implantation ohne entsprechendes 
Knochenangebot oder Knochenauf-
bau. Für eine erfolgreiche Implanta-
tion ist es jedoch unabdingbar, dass 
ein Implantat von einer ausreichen-
den Knochenmenge umgeben ist. 
Da dies nicht gegeben war, litt die 
Geschädigte jahrelang an starken 
Schmerzen, für die sie nun vom 
Obersten Gerichtshof Schmerzens-
geld zugesprochen bekam. Der OGH 
bestätigte damit das Urteil des 
Oberlandesgerichts Linz. 

Falscher Zahnarzt aus Graz verurteilt 
Patienten litten nach Fehlbehandlungen unter chronischen Schmerzen.

 (zwp-online.info) – Ein Zahntech-
niker hat in Graz acht Jahre lang 
Behandlungen an Patienten durch-
geführt, die nur ein Zahnarzt aus-
führen darf. Rund 20 Menschen soll 
er laut ORF durch unsachgemäße 
Behandlungen und Hygienemaß-
nahmen geschädigt haben.

Von 2006 bis 2014 hatte der 59-jäh-
rige Mann in einem Raum ohne viele 
relevante zahnärztliche Materialien 
wie Absauggeräte, Mundspüllösun-
gen und sterile Injektionsnadeln 
praktiziert. Zähne schliff er falsch 

ab, legte Nervenenden frei und 
setzte Kronen falsch. Knapp 20 Per-
sonen litten danach unter dauernden 
Schmerzen und Entzündungen.

Auf Nachfrage des Richters, wes-
halb er die Patienten falsch behan-
delte, sprach der Beklagte „vom 
größten Fehler seines Lebens“. Die 
Staatsanwältin sah in seinen Hand-
lungen absichtliche Grenzüber-
schreitungen, obwohl der 59-Jährige 
über seine Anwältin verlautbaren 
ließ, nur Kundenwünsche erfüllt 
zu haben.

Seinem Vermieter blieb er 
außerdem ca. 5.000 Euro an 
Raummiete schuldig, sodass 
neben den Vorwürfen der 
Kurpfuscherei und fahrläs-
siger Körperverletzung auch 
der des Betrugs im Raum 
stand. Zu sechs Monaten Haft 
auf Bewährung und 900 Euro 
Geldstrafe verurteilte das Ge-
richt den falschen Zahnarzt. 
Den Geschädigten wurde 
Schadenersatz zugesprochen. 
Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig. 
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